
Ausbildungsinformationen
>>> Krankenpfl egehelferin

>>> Krankenpfl egehelfer
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Lageplan/Kontakt

Haus 33 Klinikum St. Georg gGmbH
Geschäftsbereich Pfl ege und Bildung
Berufsfachschule für Pfl egehilfe
Delitzscher Straße 141
04129 Leipzig

Sekretariat
Telefon: 0341 909-3301 oder -3312
Telefax: 0341 909-3325
E-Mail:  berufsfachschule@sanktgeorg.de

>>> Ausbildungsdauer

Die Ausbildung dauert zwei Jahre. 

>>> Ausbildungskosten

Die Ausbildung an der Berufsfachschule für Pfl ege-
hilfe des Klinikums St. Georg gGmbH ist kostenfrei. 
Die Förderung durch (Schüler-) BAföG ist bei Vorlie-
gen der persönlichen Voraussetzungen möglich. 

>>> Abschluss

Nach erfolgreichem Bestehen der schriftlichen und 
praktischen Prüfungen besteht die Berechtigung die 
Berufsbezeichnung
Staatlich geprüfter Krankenpfl egehelfer bzw.
Staatlich geprüfte Krankenpfl egehelferin
zu führen.
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Ausbildung

>>> Ziel der Ausbildung

Das Ziel der zweijährigen Ausbildung besteht im 
Erwerb der für die Tätigkeit einer Krankenpflege-
helferin/eines Krankenpflegehelfers erforderlichen 
Kompetenzen, um den vielfältigen Anforderungen 
des komplexen pflegerischen Handlungsfeldes ge-
recht zu werden.

Krankenpflegehelferinnen und Krankenpflegehelfer
verfügen über berufliche Kompetenzen zur 

• eigenverantwortlichen Durchführung und Doku-
mentation grundpflegerischer Maßnahmen bei
kranken und alten Menschen sowie Menschen mit
Behinderungen aller Altersgruppen unter Berück-
sichtigung hygienischer Standards

• Unterstützung der Pflegefachkräfte bei der An-
wendung spezifischer Pflegekonzepte, der Durch-
führung der Behandlungspflege, der Gestaltung 
von Lebensraum und Lebenszeit sowie bei der
Durchführung gesundheitsfördernder und reha-
bilitativer Maßnahmen

>>> Organisation und Struktur

Die Ausbildung umfasst pro Schuljahr 770 Stunden 
theoretischen und praktischen Unterricht sowie 720 
Stunden Ausbildung in der Praxis (in Einrichtungen der 
Alten- und Krankenpflege).

>>> Ausbildungsinhalte

Berufsübergreifender Bereich

• Deutsch, Kommunikation 

• Englisch

• Sport

• Gemeinschaftskunde  

• Ethik, Evangelische oder Katholische Religion

Berufsbezogener Bereich

Der berufsbezogene Bereich ist in Lernfelder 
strukturiert.

• Berufliches Selbstverständnis entwickeln und
berufliche Anforderungen bewältigen

• Pflegesituationen erkennen und bei Pflege-
maßnahmen mithelfen

• Eigene Arbeit strukturieren und organisieren

• Pflegehandeln an Qualitätskriterien, rechtlichen
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ausrichten

• Situationsgerecht kommunizieren

• Gesundheit erhalten und fördern

• Lebensraum und Lebenszeit gestalten

• In akuten Notfällen adäquat handeln

>>>  Aufnahmevoraussetzungen

• Hauptschulabschluss oder ein gleichwertiger
Bildungsabschluss

• ein Nachweis über die gesundheitliche Eignung
zur Ausübung des Berufes, der zum Zeitpunkt
des Aufnahmeantrages nicht älter als drei
Monate sein darf

>>>  Bewerbungsunterlagen

Dem Bewerbungsschreiben sind beizufügen:

• eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses, 
welches den Hauptschulabschluss oder einen 
gleichwertigen Bildungsabschluss belegt

• wurde dieses Zeugnis noch nicht erteilt, so ist
eine beglaubigte Kopie des Halbjahreszeugnisses
vorzulegen

• lückenloser tabellarischer Lebenslauf
• zwei Passbilder
• eine Erklärung über die vorherige Teilnahme am

gleichen Bildungsgang (ob bereits anderweitig
an einer Berufsschulprüfung im selben Bildungs-
gang teilgenommen und welches Ergebnis 
erzielt wurde)

• eine Erklärung zu vorhergehenden Bewerbungen
(ob man sich bereits im selben Bildungsgang an
einer anderen Berufsfachschule beworben hat)

• Praktikumsnachweise über ein Pflegepraktikum
(sofern vorhanden)

Für Bewerber ohne deutsche Staatsbürgerschaft:
• Kopie der Aufenthaltsgenehmigung
• Kopie der Arbeits- bzw. Ausbildungserlaubnis
• Gleichstellung ausländischer Bildungsnachweise

Bitte beachten Sie, dass der Bewerbungsschluss 
der 28.02. eines jeden Jahres ist.


